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SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND RAT IM BODEN ZU URI [BODENRAT] AN

AMMANN[STABFUEHRER] UND RAT [DER STADT] ZUG

Ihr Altlandammann Johann Peter von Roll habe sie orientiert , dass
vor vielen Jahren das Schloss [St . Andreas in ] Cham sowie der
Löbernhof daselbst in seine und die Hände seiner Brüder [Johann
Ludwig und Karl Emanuel von Roll ] gelangt seien . Seither hätten
die [drei ] manche Neubauten aufführen und auch zahlreiche Aus¬
besserungen vornehmen lassen . Solch hohe Aufwendungen hätten die
von Roll jedoch nie getätigt , wenn ihnen nicht von Ammann und
Rat der Stadt Zug im Namen der Bürgerschaft durch Brief und Sie¬
gel die Zusicherung gegeben worden wäre , bei ihrem Besitz unge¬
schmälert verbleiben zu können . Da nun aber Ammann und Rat auf¬

grund alter Freiheitsbriefe trotzdem das Zugrecht auf die besag¬
ten Güter beanspruchten und Landammann von Roll deshalb auf künf-



tigen Samstag vor sich berufen hätten , wolle letzterer in der
Hoffnung , man werde sich in Zug doch noch eines andern besinnen,
über diesen Tatbestand Klage führen , könne aber , "wyll er von viler
wichtigen ursachen 3 wind geschefften willen angenz über das gebirg Zeverreis-

sen"  genötigt sei , nicht persönlich erscheinen . Als seinen Stell¬

vertreter habe er seinen Vetter , Fähnrich Johann Walter Imhof,
bestimmt.

"Unnd nach dem wir sin Landtaman von Rollen fürbringen 3 unnd vilss Jhr haben¬

de gewahrsami 3 anliggen 3 unnd begären angehört 3 unnd verstanden 3 unnd auch

vor disem bericht 3 dass mehr dan vor drissig Jahren solch Schloss Cham unnd

Hoff Leweren von den unseren erkaufft 3 und sider har bi 29 Jaren sy von Roll

rüewig besässen 3 auch Jhr u . g . l . A. E. . . . wind maingklichen bi euch Jn wüssenn

gsin 3 unnd nun so vil Jar verloffen 3 das sich Jemanz dess Zugs vememen las¬

sen 3 Swiderss harZwüschent sy die von Roll vil kosten angewent unnd Verbesse¬

rungen getan wind nach A°1603 mit ewer bestätigung ein Rietmatten von H. Stat-

halter [ Jakob ] Schellen daZu erkaufft . So ist unser fründtlich Eydtgnossisch

pit unnd ersuochen Jhr u . g . l . A. E. . . . wellend von mehr ruwen 3 unnd des besten

wegen diss Vorhaben hinlegen unnd beruwen lassen 3 unnd sy die von Roll bi ewer

gegebnen befryung 3 auch Oberkeitlichen Brie ff unnd Sigel Jnn rüewigem Rosses

verbliben lassen . " Man möchte sie deshalb angelegentlich bitten,
die von Roll bei ihrem Besitz zu schützen und zu schirmen.

Original , mit Siegel
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